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Ibendahl, Werner (MI)

Betreff: Aufenthaltsrecht - Globalzustimmung der Bundesagentur für Arbeit vom 

06.07.2022 für Abfertigungstätigkeiten an deutschen Flughäfen

Anlagen: Globalzustimmung der BA für türkisches Bodenpersonal.pdf

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

wie bereits in den Medien berichtet wurde, wird die Bundesregierung zur Sicherstellung der 
Funktionsfähigkeit deutscher Flughäfen die vorübergehende Beschäftigung türkischer Arbeitskräfte zur 
Erbringung von Bodenabfertigungsdiensten an deutschen Flughäfen, insbesondere die Flugzeug- und 
Gepäckabfertigung sowie Check-In-Tätigkeiten, ermöglichen. 

Mit der beiliegenden Globalzustimmung vom 06.07.2022 stimmt die Bundesagentur für Arbeit der Erteilung 
entsprechender Aufenthaltstitel nach § 19c Abs. 3 AufenthG (Beschäftigung im öffentlichen Interesse) zu. 

Ich bitte um Kenntnisnahme und ggf. Beachtung. 

Gruß, Werner Ibendahl 
Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport 
- Referat 64 (Ausländer- und Asylrecht) -
Hannover
Telefon:  (0511) 120 6470

64.11 – 12230/1-8 (§ 19c) 

An: Ausländerbehörden Niedersachsen am 07.07.2022
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